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§ 33 NG 1990 Besichtigung

NG 1990 - Burgenlandisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Die Behorde kann Anordnungen treffen, durch welche die oder der zur Verfigung tber das Naturdenkmal Berechtigte
verhalten wird, die Besichtigung des Naturdenkmales zuzulassen sowie Vorkehrungen zum Schutze desselben und
zum personlichen Schutz der Besucher zu treffen. Die Einhebung eines Eintrittsgeldes fir den Besuch des
Naturdenkmales bedarf der Zustimmung der Behdrde. Die Zustimmung ist nur dann zu erteilen, wenn durch die
angeordneten Vorkehrungen der oder dem zur Verfligung Uber das Naturdenkmal Berechtigten ein wirtschaftlicher
Nachteil erwachst.

In Kraft seit 09.10.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 33 NG 1990 Besichtigung
	NG 1990 - Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz


